
Beschlussvorschlag: 
 

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die 2017 vom Stadtrat beschlossene erste Fortschreibung 

der Roten Liste bedrohter Baudenkmale von herausragender kulturgeschichtlicher und 

städtebaulicher Bedeutung (Vorl.-Nr.: VI/2016/02452) zu aktualisieren. 

Der Stadtrat wird im 2. Quartal 2025 über das Ergebnis informiert. 

 
 


